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die Vorlage des Radverkehrskonzepts – elf Jahre nach der Beauftragung durch den Stadtrat – begrüßen
wir außerordentlich. Das Konzept halten wir für ausgewogen und für eine gute Basis, um die immensen
Defizite bei der Verkehrssicherheit zu beheben und die veraltete Dresdner Verkehrsinfrastruktur zügig zu
modernisieren. Der wenig verbindliche Umgang mit dem „Radverkehrskonzept 26er Ring“ und die mangel-
hafte Berücksichtigung der Belange der Verkehrssicherheit und des Fuß- und Radverkehrs in dem Entwurf
für den Doppelhaushalt 2017/18 lassen befürchten, dass das vorliegende Konzept ein Papiertiger bleiben
wird.

Wir möchten an unsere Stellungnahme zum Haushaltsplanentwurf vom 28.9.2016 erinnern (zu finden un-
ter www.adfc-dresden.de -> Verkehr & Politik -> Schriftwechsel). Dort fordern wir neben der ausreichenden
finanziellen Ausstattung zur zügigen Umsetzung des Radverkehrskonzepts ein Sofortprogramm zur Ver-
kehrssicherheit und vor allem zehn Planerstellen für alle Belange des Fuß- und Radverkehrs sowie die
Verkehrs- und Schulwegsicherheit.

Die Verwaltung selbst hält sieben neue Stellen allein für den Radverkehr für erforderlich (siehe Stadtrats-
anfrage AF1362/16 Mehrbedarfe der Geschäftsbereiche). Im Zuge der Haushaltsplanungen wurde keine
einzige Stelle für den Radverkehr bewilligt.

In die Erstellung des Radverkehrskonzepts wurde der ADFC einbezogen. Zahlreiche Anregungen und For-
derungen wurden aufgenommen. Die nachfolgend von uns vorgeschlagenen Änderungen beziehen sich
daher teilweise auf ältere Arbeitsfassungen. Im Wesentlichen geht es um folgende Änderungen:

Maßnahmevorschläge in der Maßnahmenliste
Die Maßnahmeliste (Anlage 6) enthielt ursprünglich – wie der Name sagt – für jeden Mangel einen Maß-
nahmevorschlag. Diese wurden komplett ersetzt durch lediglich zehn Maßnahmekategorien. Der Wegfall
wurde damit begründet, dass die Verwaltung durch konkrete Maßnahmevorschläge zu stark gebunden
werden würde. Wir fordern die nachrichtliche Wiederaufnahme aller Maßnahmevorschläge – schon aus
Verständnisgründen. Die erste Seite der Maßnahmeliste mit Maßnahmevorschlägen fügen wir als Beispiel
bei.
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Konkretisierung der zeitlichen Abläufe
In einer ersten Entwurfsfassung waren für zahlreiche Einzelpunkte konkrete realistische Zeitpunkte ge-
nannt. Diese wurden durch Angaben wie „mittelfristig“ o.ä. ersetzt. Wir fordern, dass wieder konkrete Ter-
mine genannt werden.

Für Rückfragen stehen wir gern zur Verfügung unter info@adfc-dresden.de.

Mit freundlichen Grüßen
ADFC Dresden e.V.

Nils Larsen

Anlagen
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Änderung des Beschlusstextes:

Gegenstand: V1252/16 Radverkehrskonzept der Landeshauptstadt Dresden

Beschlussvorschlag:

1. Der Stadtrat beschließt die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshauptstadt Dresden
(Anlage 1).

2. Der Stadtrat nimmt zur Kenntnis, dass die Umsetzung des Radverkehrskonzeptes der Landeshaupt-
stadt Dresden entsprechend der finanziellen und personellen Möglichkeiten des Geschäftsbereiches
Stadtentwicklung, Bau und Verkehr in den Haushaltsplan eingeordnet wird. Hierzu sind dem Ge-
schäftsbereich Stadtentwicklung, Bau und Verkehr die für die Umsetzung der Maßnahmen er-
forderlichen finanziellen Mittel und Personalstellen bereitzustellen.

3. Der Textteil des Radverkehrskonzepts wird wie folgt geändert:

• Der Satz auf Seite 6, Absatz 3 „Der Zielhorizont des Radverkehrskonzeptes orientiert sich, soweit
nicht anders angegeben, am Verkehrsentwicklungsplan 2025plus.“ wird ersetzt durch „Zielhori-
zont des Radverkehrskonzeptes ist, soweit nicht anders angegeben, das Jahr 2025.“

• Der Satz „Es wird angestrebt, die Umsetzung der Prioritätsstufe 1 der Wegweisung kurzfristig
und die Umsetzung der Prioritätsstufe 2 mittelfristig abzuschließen.“ auf Seite 39, E 7.3.3 wird
ersetzt durch „Es wird angestrebt, die Umsetzung der Prioritätsstufe 1 der Wegweisung
bis Ende 2018 und die Umsetzung der Prioritätsstufe 2 bis Ende 2019 abzuschließen. Das
Gesamtsystem soll bis 2020 umgesetzt sein.“

4. In die Tabelle der Anlage „Maßnahmeliste Netz“ wird eine Spalte „Maßnahme (nachrichtlich)“
eingefügt, in der die verwaltungsintern komplett vorliegenden Maßnahmevorschläge eingefügt
werden (siehe Muster in Anlage).

5. Bis Ende 2018 setzt die Stadtverwaltung die ersten 100 Maßnahmen des Konzepts um.

6. In Zusammenarbeit mit dem Regionalen Planungsverband und dem Freistaat Sachsen ist die
Auswahl und Untersuchung möglicher Trassen für Radschnellverbindungen in Dresden und
Umgebung durchzuführen. Eine Machbarkeitsstudie für eine Route ist bis Januar 2018 dem
Ausschuss für Stadtentwicklung, Bau und Verkehr vorzulegen.
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Anlage: Beispielblatt der „Maßnahmeliste Netz“ mit Ergänzung der Spalte „Maßnahmevorschlag“
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